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Gesetz 
vom 5. Dezember 2013 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Zweck 

1) Dieses Gesetz soll sicherstellen, dass zur wirksamen Umweltvor-
sorge bei öffentlichen und privaten Projekten die Umweltauswirkungen 
im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) frühzeitig und 
umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden. 

2) Es dient der Umsetzung: 
a) der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (EWR-
Rechtssammlung: Anh. XX - 1a.01); 

b) der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. 
Nr. L 334 vom 17.12.2010, S. 17); 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 58/2013 und 99/2013 
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c) des Übereinkommens vom 25. Februar 1991 über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen. 

Art. 2 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die in Anhang 1 aufgeführten öffentlichen und 
privaten Projekte, bei denen unter anderem aufgrund ihrer Art, ihrer 
Grösse oder ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist. 

Art. 3 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

1) Die Umweltverträglichkeitsprüfung identifiziert, beschreibt und 
bewertet auf fachlicher Grundlage und unter Beteiligung der Öffentlich-
keit die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines öffentlichen 
oder privaten Projekts nach Massgabe des Einzelfalls auf folgende Fakto-
ren: 
a) Menschen, Tiere und Pflanzen; 
b) Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft; 
c) Sach- und Kulturgüter; 
d) die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren nach Bst. a bis c. 

2) Die Beurteilung der Auswirkungen nach Abs. 1 erfolgt anhand eines 
Umweltverträglichkeitsberichts und dient als Grundlage für die Ent-
scheidung darüber, ob das Projekt den Vorschriften über den Schutz der 
Umwelt entspricht. Dazu gehören insbesondere die Umweltschutzge-
setzgebung sowie die Vorschriften, die den Natur- und Landschafts-
schutz, den Gewässerschutz, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, 
den Artenschutz, die Bodenerhaltung, den Umgang mit Organismen und 
den Klimaschutz betreffen. 

Art. 4 

Verursacherprinzip 

Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten 
dafür. 
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Art. 5 

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 
a) "Projekt": die Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen 

sowie sonstige Eingriffe in Natur und Landschaft einschliesslich Ein-
griffe zum Abbau von Bodenschätzen; 

b) "Projektträger": die Person oder die Behörde, die ein Projekt ver-
wirklichen will; 

c) "Öffentlichkeit": eine oder mehrere natürliche oder juristische Perso-
nen und deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen; 

d) "betroffene Amtsstellen": Amtsstellen, deren Aufgabenbereich durch 
das Projekt berührt wird. 

2) Ist in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt, finden die Begriffs-
bestimmungen der anwendbaren EWR-Rechtsvorschriften sowie des 
Übereinkommens über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenz-
überschreitenden Rahmen ergänzend Anwendung. 

3) Die in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen gelten 
für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. 

II. Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung 

A. Durchführungspflicht 

Art. 6 

Zwingend UVP-pflichtige Projekte 

Projekte, die in Anhang 1 Spalte 1 aufgeführt sind, sind vorbehaltlich 
Art. 7 Abs. 2 Bst. b einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 
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Art. 7 

UVP-Pflicht im Einzelfall 

1) Das Amt für Umwelt prüft auf Antrag des Projektträgers oder von 
Amts wegen aufgrund der entsprechenden Auswahlkriterien nach An-
hang 2, ob ein Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat und 
entscheidet über die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

2) Der Einzelfallprüfung unterliegende Projekte im Sinne des Abs. 1 
sind: 
a) Projekte nach Anhang 1 Spalte 2; oder 
b) Projekte nach Anhang 1 Spalte 1, die ausschliesslich oder überwie-

gend der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren oder Erzeug-
nisse dienen und nicht länger als zwei Jahre betrieben werden; die 
Durchführungsdauer ist bei solchen Projekten besonders zu berück-
sichtigen. 

3) Der Projektträger hat dem Antrag nach Abs. 1 die für die Beurtei-
lung der UVP-Pflicht erforderlichen Unterlagen und Informationen 
beizufügen. Bei der Durchführung der Einzelfallprüfung von Amts we-
gen kann das Amt für Umwelt vom Projektträger die erforderlichen 
Unterlagen und Informationen einfordern. 

4) Das Amt für Umwelt macht die nach Abs. 1 getroffene Entschei-
dung der Öffentlichkeit zugänglich. 

Art. 8 

Änderungen und Erweiterungen von Projekten 

1) Jede Änderung oder Erweiterung von Projekten nach Anhang 1 
Spalte 1 ist einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen, wenn 
die Änderung oder Erweiterung für sich genommen den Schwellenwert, 
sofern ein solcher in Anhang 1 Spalte 1 festgelegt ist, erreicht. 

2) Die Änderung oder Erweiterung von nach Art. 16 bereits bewillig-
ten, durchgeführten oder in der Durchführungsphase befindlichen Pro-
jekten nach Anhang 1, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt haben können und nicht von Abs. 1 erfasst sind, ist einer Einzel-
fallprüfung nach Massgabe von Art. 7 zu unterziehen. Als Änderungen 
gelten insbesondere wesentliche Umbauten oder Betriebsänderungen. 
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B. Durchführung des Verfahrens 

Art. 9 

Antrag auf Entscheidung über die Umweltverträglichkeit 

1) Wer ein Projekt, das nach Massgabe von Art. 6, 7 oder 8 einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, durchführen will, muss 
beim Amt für Umwelt die Entscheidung über die Umweltverträglichkeit 
des Projekts beantragen. 

2) Mit dem Antrag sind neben dem Nachweis der Zonenkonformität 
einzureichen: 
a) der Umweltverträglichkeitsbericht nach Art. 10; oder 
b) die bereits vorhandenen Angaben nach Art. 10 sowie ein Pflichten-

heft, das aufzeigt: 
1. welche Umweltauswirkungen des Projekts noch dargelegt werden 

müssen; 
2. die für die Ermittlung der Umweltauswirkungen vorgesehenen 

Untersuchungsmethoden; und 
3. den örtlichen und zeitlichen Rahmen für die Untersuchungen. 

3) Der Projektträger legt dem Amt für Umwelt den Antrag und die 
Unterlagen sowohl in Papierform als auch in digitaler Form vor. Das 
Amt für Umwelt kann mehrfache Ausführungen der Unterlagen anfor-
dern. 

Art. 10 

Umweltverträglichkeitsbericht 

1) Der Projektträger hat im Umweltverträglichkeitsbericht mindes-
tens folgende Angaben zusammenzustellen: 
a) eine Beschreibung des Projekts nach Standort, Art und Umfang; 
b) eine Beschreibung der Massnahmen, mit denen erhebliche nachteilige 

Auswirkungen vermieden, verringert und soweit möglich ausgegli-
chen werden sollen; 
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c) die notwendigen Angaben zur Feststellung und Beurteilung der 
Hauptauswirkungen, die das Projekt voraussichtlich auf die Umwelt 
haben wird, und zu den Prognosemethoden und der zugrunde liegen-
den Annahmen sowie der verwendeten massgebenden Umweltdaten; 

d) eine Übersicht über die wichtigsten anderweitigen vom Projektträger 
geprüften Lösungsmöglichkeiten, einschliesslich eines Verzichts, und 
Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Um-
weltauswirkungen. 

2) Der Projektträger hat zudem die Angaben nach Anhang 3 in geeig-
neter Form vorzulegen, sofern: 
a) die Angaben in Anbetracht der besonderen Merkmale eines bestimm-

ten Projekts oder einer bestimmten Art von Projekten und der mögli-
cherweise beeinträchtigten Umwelt von Bedeutung sind; 

b) unter anderem unter Berücksichtigung seines Kenntnisstandes und 
der Prüfungsmethoden billigerweise verlangt werden kann, dass er 
die Angaben zusammenstellt. 

3) Bei Anlagen und Tätigkeiten, die eine Betriebsbewilligung nach 
Art. 13a des Umweltschutzgesetzes benötigen, sind zusätzlich die Anga-
ben und Unterlagen nach Art. 13a Abs. 7 Bst. a des Umweltschutzgeset-
zes vorzulegen. 

4) Der Projektträger hat eine nichttechnische Zusammenfassung der 
Angaben nach Abs. 1 bis 3 auszuarbeiten sowie etwaige Schwierigkeiten 
(technische Lücken oder fehlende Kenntnisse) bei der Zusammenstellung 
der geforderten Angaben darzustellen. 

5) Die betroffenen Amtsstellen beraten den Projektträger bei der Zu-
sammenstellung der Angaben nach diesem Artikel. 

6) Verfügen die betroffenen Amtsstellen über Informationen, die für 
die Identifizierung, Beschreibung oder Bewertung der Umweltauswir-
kungen eines Projekts zweckdienlich sind, haben sie diese dem Projekt-
träger zur Verfügung zu stellen. 

7) Die betroffenen Amtsstellen können vom Projektträger im Laufe 
des Verfahrens weitere Angaben verlangen. 
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Art. 11 

Projekterörterung 

Das Amt für Umwelt hat die Umweltauswirkungen des Projekts und 
die Umweltschutzmassnahmen mit dem Projektträger auf der Grundlage 
der nach Art. 9 vorgelegten Unterlagen zu erörtern. Hierzu sind die 
betroffenen Amtsstellen, die Beschwerdelegitimierten (Art. 32) und im 
Fall von Projekten mit grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen auf 
Ersuchen die betroffenen Staaten (Art. 18) anzuhören. 

Art. 12 

Entscheidung über den Umweltverträglichkeitsbericht 

1) Können die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt und die 
Umweltschutzmassnahmen auf der Grundlage des eingereichten Um-
weltverträglichkeitsberichts nach Art. 10 abschliessend beurteilt werden, 
so stellt das Amt für Umwelt die Vollständigkeit des Berichts fest. 

2) Andernfalls legt das Amt für Umwelt unter Berücksichtigung der 
eingereichten Unterlagen und der Ergebnisse der Projekterörterung 
(Art. 11) abschliessend den für die Erstellung des Umweltverträglich-
keitsberichts erforderlichen Inhalt des Pflichtenhefts fest (Art. 9 Abs. 2 
Bst. b). 

3) Hat der Projektträger den Umweltverträglichkeitsbericht nach Mass-
gabe von Abs. 2 erstellt, so hat er diesen beim Amt für Umwelt sowohl in 
Papierform als auch in digitaler Form einzureichen. Das Amt für Um-
welt kann mehrfache Ausführungen anfordern. 

Art. 13 

Stellungnahmen zum Umweltverträglichkeitsbericht 

1) Das Amt für Umwelt hat den Umweltverträglichkeitsbericht öffent-
lich zugänglich zu machen und auf die Möglichkeit hinzuweisen, inner-
halb einer angemessenen Frist eine Stellungnahme einzureichen. 

2) Die betroffenen Amtsstellen, die Beschwerdelegitimierten (Art. 32) 
sowie gegebenenfalls die betroffenen Staaten (Art. 18) sind über die Ver-
öffentlichung schriftlich zu benachrichtigen und auf ihr Recht zur Stel-
lungnahme hinzuweisen. 
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Art. 14 

Entscheidung über die Umweltverträglichkeit 

1) Die Regierung entscheidet auf der Grundlage des Umweltverträg-
lichkeitsberichts, der dazu eingegangenen Stellungnahmen und der darin 
von der Öffentlichkeit vorgebrachten Bedenken und Meinungen sowie 
des Ergebnisses der Konsultationen nach Art. 20 über die Umweltver-
träglichkeit des Projekts. 

2) Sie stellt die Umweltverträglichkeit des Projekts fest, wenn sicher-
gestellt ist, dass es den Vorschriften über den Schutz der Umwelt (Art. 3 
Abs. 2) entspricht; die Entscheidung kann mit Auflagen, Bedingungen 
oder Befristungen verbunden werden. 

Art. 15 

Veröffentlichung der Entscheidung 

1) Das Amt für Umwelt hat der Öffentlichkeit folgende Informatio-
nen zugänglich zu machen: 
a) den Inhalt der Entscheidung über die Umweltverträglichkeit und die 

mit der Entscheidung verbundenen Auflagen, Bedingungen und Be-
fristungen; 

b) die Hauptgründe und -erwägungen, auf denen die Entscheidung be-
ruht, einschliesslich Angaben über das Verfahren zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit; 

c) erforderlichenfalls eine Beschreibung der wichtigsten Massnahmen, 
mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen vermieden, verringert 
und, soweit möglich, ausgeglichen werden sollen. 

2) Bei Anlagen und Tätigkeiten, die eine Betriebsbewilligung nach 
Art. 13a des Umweltschutzgesetzes benötigen, sind zusätzlich die Infor-
mationen nach Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2010/75/EU zu veröffentli-
chen. 

3) Sind andere Staaten nach Art. 18 konsultiert worden, ist ihnen die 
Entscheidung nach Abs. 1 zu übermitteln. 

4) Ist Liechtenstein als betroffener Staat nach Art. 19 konsultiert 
worden, so sind die vom Ursprungsstaat übermittelten Informationen 
zur Entscheidung über die Umweltverträglichkeit eines grenzüberschrei-
tenden Projekts der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
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Art. 16 

Bewilligungen aufgrund anderer Rechtsvorschriften 

1) Wenn das Projekt eine Bewilligung aufgrund von Bestimmungen 
eines anderen Gesetzes benötigt, darf diese bei sonstiger Nichtigkeit 
nicht vor der Entscheidung der Regierung über die Umweltverträglich-
keit des Projekts erteilt werden. 

2) Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei ihrem Entscheid 
über die Zulässigkeit des Projekts die in der Entscheidung über die Um-
weltverträglichkeit festgehaltenen Auflagen, Bedingungen und Befristungen 
(Art. 14 Abs. 2). 

C. Beteiligung der Öffentlichkeit 

Art. 17 

Information und Anhörung der Öffentlichkeit 

1) Das Amt für Umwelt teilt der Öffentlichkeit frühzeitig folgende 
Informationen mit: 
a) die Durchführung einer Einzelfallprüfung (Art. 7 und 8); 
b) die Tatsache, dass das Projekt Gegenstand einer Umweltverträglich-

keitsprüfung ist (Art. 6 bis 8), und gegebenenfalls die Tatsache, dass 
Art. 18 oder 19 Anwendung findet; 

c) den Antrag auf Entscheidung über die Umweltverträglichkeit des 
Projekts (Art. 9); 

d) die Angabe, wo Informationen eingeholt und wo und wie lange Stel-
lungnahmen oder Fragen eingereicht werden können; 

e) die Art möglicher Entscheidungen; 
f) die Angaben, wann, wo und in welcher Weise die Unterlagen nach 

Abs. 2 zugänglich gemacht werden; 
g) den Hinweis, dass die Beschwerdelegitimierten nach Art. 32 im Rah-

men einer Projekterörterung angehört werden (Art. 11); 
h) den Hinweis auf die jedermann offen stehende Möglichkeit, zum Um-

weltverträglichkeitsbericht innerhalb einer angemessenen Frist Stel-
lung zu nehmen (Art. 13). 
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2) Innerhalb eines angemessenen zeitlichen Rahmens macht das Amt 
für Umwelt der Öffentlichkeit zugänglich: 
a) die massgeblichen Informationen und Unterlagen zur Einzelfallprü-

fung (Art. 7 Abs. 2); 
b) die mit dem Antrag eingereichten Unterlagen (Art. 9 Abs. 2); 
c) den Umweltverträglichkeitsbericht (Art. 12); 
d) die wichtigsten Berichte und Empfehlungen, die dem Amt für Um-

welt zu dem Zeitpunkt vorliegen, zu dem die Öffentlichkeit nach 
Abs. 1 informiert wird. 

3) Das Amt für Umwelt bestimmt nach Massgabe der besonderen 
Merkmale des betreffenden Projekts oder des Standortes die Einzelheiten 
der Unterrichtung der Öffentlichkeit. Eine wirksame Beteiligung der 
Öffentlichkeit ist zu gewährleisten. 

4) Der Zugang zu anderen als den in Abs. 1 genannten Umweltinfor-
mationen, die für die Entscheidung über die Umweltverträglichkeit eines 
Projekts von Bedeutung sind und die erst zugänglich werden, nachdem 
die Öffentlichkeit nach Abs. 1 informiert wurde, richtet sich nach den 
Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes. 

D. Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

Art. 18 

Liechtenstein als Ursprungsstaat 

1) Wenn das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in 
einem anderen Staat haben könnte oder wenn ein möglicherweise davon 
erheblich betroffener Staat ein diesbezügliches Ersuchen stellt, hat die 
Regierung diesen Staat sobald wie möglich, spätestens jedoch zum Zeit-
punkt der Information der Öffentlichkeit (Art. 17), über das Projekt zu 
unterrichten. Hierzu sind dem betroffenen Staat insbesondere zu über-
mitteln: 
a) eine Beschreibung des Projekts zusammen mit allen verfügbaren 

Angaben über dessen mögliche grenzüberschreitende Auswirkungen; 
b) Angaben über die Art der möglichen Entscheidung. 

2) Dem betroffenen Staat wird eine angemessene Frist für dessen Mit-
teilung eingeräumt, ob er am Verfahren der Umweltverträglichkeitsprü-
fung teilzunehmen beabsichtigt. 
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3) Teilt ein betroffener Staat innerhalb der Frist mit, am Verfahren 
teilnehmen zu wollen, so übermittelt ihm das Amt für Umwelt: 
a) die relevanten Informationen über das Verfahren der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung; 
b) die bereitgestellten Informationen nach Art. 17 Abs. 1 Bst. b bis h 

und Abs. 2 Bst. b bis d. 

Art. 19 

Liechtenstein als betroffener Staat 

Wenn ein Projekt in einem benachbarten Staat möglicherweise erheb-
liche Umweltauswirkungen auf liechtensteinischem Hoheitsgebiet hat 
oder haben kann, sorgt die Regierung dafür, dass: 
a) die vom benachbarten Staat übermittelten Unterlagen innerhalb einer 

angemessenen Frist den betroffenen Amtsstellen sowie der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt werden; 

b) den betroffenen Amtsstellen und der Öffentlichkeit Gelegenheit ge-
geben wird, der zuständigen Behörde des Staates, in dessen Hoheits-
gebiet das Projekt durchgeführt werden soll, vor der Entscheidung 
über die Umweltverträglichkeit innerhalb einer angemessenen Frist 
ihre Stellungnahme zu den übermittelten Unterlagen zuzuleiten. 

Art. 20 

Konsultationen 

1) Die Regierung führt mit den zuständigen Behörden der betroffenen 
Staaten Konsultationen über mögliche grenzüberschreitende Auswirkun-
gen eines Projekts und allfällige Massnahmen zur Vermeidung oder Ver-
minderung grenzüberschreitender Umweltauswirkungen durch. Die 
Einzelheiten der Konsultationen werden in Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Staaten festgelegt. 

2) Besondere staatsvertragliche Regelungen bleiben unberührt. 
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III. Organisation und Vollzug 

A. Organisation 

Art. 21 

Regierung 

1) Der Regierung obliegt die Aufsicht über den Vollzug dieses Gesetzes. 

2) Ihr obliegen insbesondere: 
a) die Entscheidung über die Umweltverträglichkeit (Art. 14); 
b) die Zusammenarbeit und die Durchführung von Konsultationen mit 

ausländischen Behörden bei grenzüberschreitenden Umweltauswir-
kungen (Art. 18 bis 20); 

c) die Entscheidung über den Beizug einer Umweltbaubegleitung (Art. 24 
Abs. 1); 

d) die Ahndung von Übertretungen (Art. 33). 

Art. 22 

Amt für Umwelt 

1) Dem Amt für Umwelt obliegt der Vollzug dieses Gesetzes, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 

2) Ihm obliegen insbesondere: 
a) die Durchführung der Einzelfallprüfung (Art. 7); 
b) die Entgegennahme von Anträgen auf Entscheidung über die Um-

weltverträglichkeit (Art. 9); 
c) die Durchführung der Projekterörterung (Art. 11); 
d) die Entscheidung über den Umweltverträglichkeitsbericht (Art. 12); 
e) die Veröffentlichung der Entscheidungen der Regierung (Art. 15); 
f) die Information und Anhörung der Öffentlichkeit (Art. 17); 
g) das Festlegen von Vollzugshilfen (Art. 23); 
h) die Kontrolle von Projekten (Art. 26); 
i) die Anerkennung der Beschwerdelegitimation (Art. 32 Abs. 2). 
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B. Vollzug 

Art. 23 

Vollzugshilfen 

Das Amt für Umwelt kann Vorgaben zu den für die Einzelfallprü-
fung benötigten Unterlagen und Informationen (Art. 7 Abs. 3) sowie der 
Ausgestaltung des Pflichtenhefts (Art. 9 Abs. 2 Bst. b) und des Umwelt-
verträglichkeitsberichts (Art. 10) festlegen. 

Art. 24 

Umweltbaubegleitung 

1) Bei umfangreichen Projekten kann die Regierung vom Projektträ-
ger den Beizug einer Umweltbaubegleitung verlangen. 

2) Die Umweltbaubegleitung unterstützt den Projektträger bei der 
rechtskonformen Realisierung des Projekts und überwacht die Umwelt-
belange bei dessen Umsetzung. Sie berät und unterstützt die Beteiligten, 
beobachtet und beurteilt alle Umweltaspekte und stellt im Auftrag des 
Projektträgers die Umsetzung sämtlicher Umweltauflagen sicher. 

3) Projektträger und Umweltbaubegleitung halten den Inhalt und 
Umfang der Umweltbaubegleitung in einer Vereinbarung fest. Diese ist 
dem Amt für Umwelt zur Kenntnis zu bringen. 

Art. 25 

Umsetzung des Projekts 

1) Das Projekt ist auf der Grundlage der Entscheidung über die Um-
weltverträglichkeit umzusetzen (Art. 14). 

2) Sollten Abweichungen notwendig werden, sind diese dem Amt für 
Umwelt umgehend mitzuteilen. 
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Art. 26 

Kontrolle von Projekten 

1) Das Amt für Umwelt kann das Projekt fortlaufend auf Einhaltung 
der in der Entscheidung über die Umweltverträglichkeit festgehaltenen 
Auflagen, Bedingungen und Befristungen (Art. 14 Abs. 2) kontrollieren. 

2) Für die Kontrollen kann das Amt für Umwelt andere betroffene 
Amtsstellen beiziehen oder Sachverständige beauftragen. 

Art. 27 

Auskunfts- und Mitwirkungspflicht 

Jedermann ist verpflichtet, die für den Vollzug dieses Gesetzes erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen sowie Untersuchungen, Messungen, 
Probenahmen oder sonstige Abklärungen zu dulden. Hierzu ist der Zu-
gang zu den betroffenen Liegenschaften zu gewähren. 

Art. 28 

Schweigepflicht 

1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, unterstehen 
alle mit seiner Durchführung beauftragten Behörden und Personen dem 
Amtsgeheimnis. 

2) Das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist zu wahren. 

3) Auf Projekte mit grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen 
finden die Bestimmungen über das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis 
desjenigen Staates Anwendung, in welchem das Projekt durchgeführt 
werden soll. 

Art. 29 

Datenbearbeitung 

1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Behörden dür-
fen alle Personendaten bearbeiten, die sie benötigen, um die ihnen nach 
diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
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2) Sie können für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere 
für die Erstellung von Datensammlungen, Informations- und Dokumen-
tationssysteme führen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Daten-
schutzgesetzes. 

Art. 30 

Gebühren 

Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz, insbesondere für Ent-
scheidungen, Kontrollen und besondere Dienstleistungen, werden Ge-
bühren erhoben. Die Regierung legt die Höhe der Gebühren mit Ver-
ordnung fest. 

IV. Rechtsmittel und Beschwerdelegitimation 

Art. 31 

Beschwerde 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen des Amtes für Umwelt 
kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Beschwerde-
kommission für Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden. 

2) Gegen Entscheidungen der Beschwerdekommission für Verwal-
tungsangelegenheiten und der Regierung kann binnen 14 Tagen ab Zu-
stellung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 

3) Die Beschwerde an die Beschwerdekommission für Verwaltungs-
angelegenheiten oder den Verwaltungsgerichtshof kann sich nur gegen 
rechtswidriges Vorgehen und Erledigen oder gegen aktenwidrige oder 
unrichtige Sachverhaltsdarstellung richten. 

Art. 32 

Beschwerdelegitimation 

1) Beschwerdelegitimiert sind: 
a) der Projektträger; 
b) die Standortgemeinde; 
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c) Nichtregierungsorganisationen mit Sitz im Inland, die sich seit min-
destens fünf Jahren statutengemäss für den Schutz der Umwelt ein-
setzen und vom Amt für Umwelt generell und unabhängig vom ein-
zelnen Verfahren als zur Beschwerde berechtigt bezeichnet wurden 
(beschwerdelegitimierte Umweltschutzorganisationen); 

d) Personen, die vom Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung 
betroffen oder wahrscheinlich betroffen sind oder ein Interesse daran 
haben. 

2) Das Amt für Umwelt entscheidet auf Antrag, ob Personen nach 
Abs. 1 Bst. d beschwerdelegitimiert sind. Die Anträge sind zu begründen. 

3) Die Beschwerdelegitimation nach Abs. 1 Bst. d kann beantragt 
werden: 
a) während der Veröffentlichung der massgeblichen Informationen und 

Unterlagen zur Einzelfallprüfung von Projekten (Art. 17 Abs. 2 Bst. a); 
b) während der Veröffentlichung der mit dem Antrag auf Entscheidung 

über die Umweltverträglichkeit eingereichten Unterlagen (Art. 17 
Abs. 2 Bst. b). 

4) Rechtsmittel gegen die Entscheidung über die Anerkennung der 
Beschwerdelegitimation haben keine aufschiebende Wirkung. 

V. Strafbestimmungen 

Art. 33 

Übertretungen 

1) Von der Regierung wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 
100 000 Franken, im Nichteinbringlichkeitsfall mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr bestraft, wer vorsätzlich: 
a) ein UVP-pflichtiges Projekt ohne die Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung ausführt (Art. 6 bis 8); 
b) durch Beibringen unrichtiger Angaben eine Entscheidung nach die-

sem Gesetz erlangt oder zu erlangen versucht (Art. 7 Abs. 3, Art. 9 
Abs. 2, Art. 10 Abs. 1 bis 4 und 7 sowie Art. 12 Abs. 3); 

c) das Projekt nicht gemäss der Entscheidung der Regierung über die 
Umweltverträglichkeit des Projekts umsetzt (Art. 25 Abs. 1); 
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d) Abweichungen von den in der Entscheidung über die Umweltver-
träglichkeit festgehaltenen Auflagen, Bedingungen und Befristungen 
nicht umgehend mitteilt (Art. 25 Abs. 2); 

e) Auskünfte nicht erteilt und die Durchführung von Untersuchungen, 
Messungen, Probenahmen oder sonstige Abklärungen nicht duldet 
oder den Zugang zu betroffenen Liegenschaften nicht gewährt (Art. 27). 

2) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen auf die 
Hälfte herabgesetzt. 

Art. 34 

Verantwortlichkeit 

Werden die Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen 
Person oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer 
Einzelfirma begangen, finden die Strafbestimmungen auf die Personen 
Anwendung, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sollen, 
jedoch unter solidarischer Mithaftung der juristischen Person, der Ge-
sellschaft oder Einzelfirma für die Bussen und Kosten. 

VI. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 35 

Übergangsbestimmungen 

1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängigen Anträge sind nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes zu behandeln. Ausgenommen sind 
hängige Anträge, für welche bereits die Entscheidung über den Untersu-
chungsrahmen nach bisherigem Recht getroffen wurde. 

2) Umwelt- und Naturschutzorganisationen, die von der Regierung 
nach bisherigem Recht als zur Beschwerde berechtigt bezeichnet wurden, 
gelten weiterhin als beschwerdelegitimierte Umweltschutzorganisationen 
im Sinne von Art. 32 Abs. 1 Bst. c. 
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Art. 36 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden aufgehoben: 
a) Gesetz vom 10. März 1999 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG), LGBl. 1999 Nr. 95; 
b) Gesetz vom 25. Oktober 2000 betreffend die Abänderung des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), LGBl. 2000 Nr. 264. 

Art. 37 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der 
Referendumsfrist am 1. Februar 2014 in Kraft, andernfalls am Tag nach 
der Kundmachung. 

2) Art. 1 Abs. 2 Bst. b, Art. 10 Abs. 3 und Art. 15 Abs. 2 treten 
gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
betreffend die Übernahme der Richtlinie 2010/75/EU in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 
(Art. 2, 6, 7 Abs. 2 und Art. 8) 

 Spalte 1 
Zwingend UVP-pflichtige 

Projekte 

Spalte 2 
Projekte, bei denen nach Art. 7 

Abs. 2 Bst. a eine Einzelfall-
prüfung über die UVP-Pflicht 

durchzuführen ist 

1. Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft und Fischzucht 

 

1.1  Flurbereinigungsprojekte und 
Gesamtmeliorationen 

1.2  Projekte zur Verwendung von 
Ödland oder naturnahen Flächen 
zu intensiver Landwirtschafts-
nutzung 

1.3  Wasserwirtschaftliche Projekte 
in der Landwirtschaft, ein-
schliesslich Bodenbe- und 
Entwässerungsprojekte 

1.4  Erstaufforstungen und Abhol-
zungen zum Zweck der Um-
wandlung in eine andere Boden-
nutzungsart 

1.5 Anlagen zur Intensivhaltung 
oder -aufzucht von Geflügel 
oder Schweinen mit mehr als: 
a) 40 000 Plätzen für Mast-

hähnchen und -hühnchen, 
60 000 Plätzen für Hennen; 

b) 2 000 Plätzen für Mast-
schweine (Schweine über 
30 kg); 

c) 750 Plätzen für Sauen 

Anlagen zur Intensivtierhaltung 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 
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1.6 Anlagen für die Haltung land-
wirtschaftlicher Nutztiere, 
wenn die Gesamtkapazität des 
Betriebs 125 Grossvieheinheiten 
(GVE) übersteigt. Ausgenom-
men sind Alpställe. Raufutter 
verzehrende Tiere zählen nur 
mit dem halben GVE-Faktor 
nach der Landwirtschaftsge-
setzgebung  

 

1.7  Anlagen zur intensiven Fisch-
zucht 

2. Bergbau  

2.1 Steinbrüche, Kies- und Sand-
gruben und Tagebau auf einer 
Abbaufläche von mehr als 25 ha 
oder Torfgewinnung auf einer 
Fläche von mehr als 150 ha 

Steinbrüche, Kies- und Sand-
gruben, Tagebau und Torfge-
winnung (nicht durch Spalte 1 
erfasste Projekte) 

2.2 Ausbeutung von Kies, Sand 
und anderem Material aus Ge-
wässern von mehr als 50 000 m3 
pro Jahr (ohne einmalige Ent-
nahme aus Gründen der Hoch-
wassersicherheit) 

 

2.3  Untertagebau 
2.4  Gewinnung von Mineralien 

durch Baggerung auf See oder 
in Flüssen 

2.5  Tiefbohrungen, insbesondere: 
a) Bohrungen zur Gewinnung 

von Erdwärme; 
b) Bohrungen im Zusammen-

hang mit der Lagerung von 
Kernabfällen; 
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  c) Bohrungen im Zusammen-
hang mit der Wasserversor-
gung;  

ausgenommen Bohrungen zur 
Untersuchung der Bodenfestigkeit 

2.6  Oberirdische Anlagen zur Ge-
winnung von Steinkohle, Erdöl, 
Erdgas und Erzen sowie von 
bituminösem Schiefer 

2.7 Mineralöl- und Gasraffinerien  

2.8 Anlagen zur Vergasung oder 
Verflüssigung von 
a) Kohle; 
b) anderen Brennstoffen in 

Projekte mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 20 MW 
oder mehr; 

c) bituminösen Schiefern 

 

2.9 Anlagen zur Gewinnung von 
Erdöl und Erdgas (einschliess-
lich "Fracking") 

 

3. Energiewirtschaft  

3.1 Verbrennung von Brennstoffen 
in Anlagen mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 50 MW oder 
mehr 

Anlagen der Industrie zur Er-
zeugung von Strom, Dampf 
oder Warmwasser (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 

3.2 Kernkraftwerke und andere 
Kernreaktoren einschliesslich 
der Demontage oder Stilllegung 
solcher Kraftwerke oder Reak-
toren (mit Ausnahme von For-
schungseinrichtungen zur Er-
zeugung und Bearbeitung von 
spaltbaren und brutstoffhaltigen 
Stoffen, deren Höchstleistung 
1 kW thermische Dauerleistung 
nicht übersteigt) 
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3.3 Vergärungsanlagen mit einer 
Behandlungskapazität von 
mehr als 5 000 t Substrat 
(Frischsubstanz) pro Jahr 

 

3.4 Bau von Hochspannungsfreilei-
tungen und -kabel (erdverlegt) 
für eine Spannung von 220 kV 
oder mehr und mit einer Länge 
von mehr als 15 km 

Anlagen der Industrie zum 
Transport von Gas, Dampf und 
Warmwasser; Beförderung 
elektrischer Energie über Frei-
leitungen (nicht durch Spalte 1 
erfasste Projekte) 

3.5  Oberirdische Speicherung von 
Erdgas 

3.6  Lagerung von brennbaren Gasen 
in unterirdischen Behältern 

3.7  Oberirdische Speicherung von 
fossilen Brennstoffen 

3.8  Industrielles Pressen von Stein-
kohle und Braunkohle 

3.9 Anlagen zur Wiederaufarbei-
tung bestrahlter Kernbrenn-
stoffe und Anlagen: 
a) mit dem Zweck der Erzeu-

gung oder Anreicherung von 
Kernbrennstoffen; 

b) mit dem Zweck der Aufar-
beitung bestrahlter Kern-
brennstoffe oder hochradio-
aktiver Abfälle; 

c) mit dem Zweck der endgül-
tigen Beseitigung bestrahlter 
Kernbrennstoffe; 

d) mit dem ausschliesslichen 
Zweck der endgültigen Be-
seitigung radioaktiver Abfälle; 

Anlagen zur Bearbeitung und 
Lagerung radioaktiver Abfälle 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 
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 e) mit dem ausschliesslichen 
Zweck der (für mehr als 
10 Jahre geplanten) Lagerung 
bestrahlter Kernbrennstoffe 
oder radioaktiver Abfälle an 
einem anderen Ort als dem 
Produktionsort 

 

3.10  Anlagen zur hydroelektrischen 
Energieerzeugung 

3.11 Anlagen zur Nutzung von 
Windenergie mit einer instal-
lierten Leistung von mehr als 
5 MW 

Anlagen zur Nutzung von 
Windenergie (nicht durch Spal-
te 1 erfasste Projekte) 

3.12 Anlagen zur Nutzung von 
Erdwärme (einschliesslich der 
Wärme von Grundwasser) mit 
mehr als 5 MW 

 

3.13 Fotovoltaikanlagen mit einer 
installierten Leistung von mehr 
als 5 MW, die nicht an Gebäu-
den angebracht sind 

Fotovoltaikanlagen, die nicht 
an Gebäuden angebracht sind 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

3.14 Speicherstätten nach der Richt-
linie 2009/31/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über die 
geologische Speicherung von 
Kohlendioxid 

 

3.15 Anlagen für die Abscheidung 
von CO2-Strömen zum Zwecke 
der geologischen Speicherung 
nach der Richtlinie 2009/31/EG 
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4. Herstellung und Verarbei-
tung von Metallen 

 

4.1 Integrierte Hüttenwerke zur 
Erzeugung von Roheisen und 
Rohstahl 

 

4.2 Anlagen zur Herstellung von 
Roheisen oder Stahl (Primär- 
oder Sekundärschmelzung) 
einschliesslich Stranggiessen 

 

4.3 Anlagen zur Gewinnung von 
Nichteisenrohmetallen aus 
Erzen, Konzentraten oder se-
kundären Rohstoffen durch 
metallurgische, chemische oder 
elektrolytische Verfahren 

 

4.4 Anlagen zur Verarbeitung von 
Eisenmetallen durch: 
a) Warmwalzen mit einer Leis-

tung von mehr als 20 t Roh-
stahl pro Stunde; 

b) Schmieden mit Hämmern, 
deren Schlagenergie 50 kJ 
pro Hammer überschreitet, 
bei einer Wärmeleistung von 
über 20 MW; 

c) Aufbringen von schmelz-
flüssigen metallischen 
Schutzschichten mit einer 
Verarbeitungskapazität von 
mehr als 2 t Rohstahl pro 
Stunde 

Anlagen zur Verarbeitung von 
Eisenmetallen durch:  
a) Warmwalzen; 
b) Schmieden mit Hämmern; 
c) Aufbringen von schmelz-

flüssigen metallischen 
Schutzschichten 

(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

4.5 Eisenmetallgiessereien mit einer 
Produktionskapazität von über 
20 t pro Tag 

Eisenmetallgiessereien (nicht 
durch Spalte 1 erfasste Projekte) 
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4.6 Anlagen zum Schmelzen von 
Nichteisenmetallen einschliess-
lich Legierungen, darunter auch 
Wiedergewinnungsprodukte 
(Raffination, Giessen) mit einer 
Schmelzkapazität von mehr als 
4 t pro Tag bei Blei und Kad-
mium oder 20 t pro Tag bei 
allen anderen Metallen 

Anlagen zum Schmelzen, ein-
schliesslich Legieren von 
Nichteisenmetallen, darunter 
auch Wiedergewinnungspro-
dukte (Raffination, Giessen 
usw.), mit Ausnahme von 
Edelmetallen (nicht durch Spal-
te 1 erfasste Projekte) 

4.7 Anlagen zur Oberflächenbe-
handlung von Metallen und 
Kunststoffen durch ein elektro-
lytisches oder chemisches Ver-
fahren, wenn das Volumen der 
Wirkbäder 30 m3 übersteigt 

Anlagen zur Oberflächenbe-
handlung von Metallen und 
Kunststoffen durch ein elektro-
lytisches oder chemisches Ver-
fahren (nicht durch Spalte 1 
erfasste Projekte) 

4.8  Bau und Montage von Kraft-
fahrzeugen und Bau von Kraft-
fahrzeugmotoren 

4.9  Anlagen für den Bau und die In-
standsetzung von Luftfahrzeugen 

4.10  Bau von Eisenbahnmaterial 

4.11  Tiefen mit Hilfe von Sprengstoffen 

4.12 Anlagen zum Rösten und Sin-
tern von Erz einschliesslich 
sulfidischer Erze 

 

5. Mineralverarbeitende Industrie  

5.1 Anlagen zur Erzeugung von 
Koks (Kokereien) 

 

5.2 Anlagen zur Herstellung von: 
a) Zementklinkern in Dreh-

rohröfen mit einer Produk-
tionskapazität von über 500 
Tonnen pro Tag oder in an-
deren Öfen mit einer Pro-
duktionskapazität von über 
50 t pro Tag; 

Anlagen zur Zementherstellung 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 
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b) Kalk in Öfen mit einer Pro-
duktionskapazität von über 
50 t pro Tag; 

c) Magnesiumoxid in Öfen mit 
einer Produktionskapazität 
von über 50 t pro Tag 

5.3 Anlagen zur Gewinnung von 
Asbest oder Herstellung von 
Erzeugnissen aus Asbest 

 

5.4 Anlagen zur Herstellung von 
Glas einschliesslich Anlagen 
zur Herstellung von Glasfasern 
mit einer Schmelzkapazität von 
über 20 t pro Tag 

Anlagen zur Herstellung von 
Glas einschliesslich Anlagen 
zur Herstellung von Glasfasern 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

5.5 Anlagen zum Schmelzen mine-
ralischer Stoffe einschliesslich 
Anlagen zur Herstellung von 
Mineralfasern mit einer 
Schmelzkapazität von über 20 t 
pro Tag 

Anlagen zum Schmelzen mine-
ralischer Stoffe einschliesslich 
Anlagen zur Herstellung von 
Mineralfasern (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 

5.6 Anlagen zur Herstellung von 
keramischen Erzeugnissen 
durch Brennen, und zwar ins-
besondere von Dachziegeln, 
Ziegelsteinen, feuerfesten Stei-
nen, Fliesen, Steinzeug oder 
Porzellan mit einer Produkti-
onskapazität von über 75 t pro 
Tag und/oder einer Ofenkapa-
zität von über 4 m3 und einer 
Besatzdichte von über 300 kg 
pro m3 

Anlagen zur Herstellung von 
keramischen Erzeugnissen 
durch Brennen, und zwar ins-
besondere von Dachziegeln, 
Ziegelsteinen, feuerfesten Stei-
nen, Fliesen, Steinzeug oder 
Porzellan (nicht durch Spalte 1 
erfasste Projekte) 

5.7 Belagswerke mit einer Produk-
tionskapazität von mehr als 
20 000 t pro Jahr 
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6. Chemische Industrie  

6.1 Anlagen zur Herstellung von 
folgenden Stoffen oder Stoff-
gruppen durch chemische oder 
biologische Umwandlung im 
industriellen Umfang:  
a) organische (Grund-) Che-

mikalien; 
b) anorganische (Grund-) 

Chemikalien; 
c) Düngemittel (Ein- oder 

Mehrnährstoff); 
d) Pflanzenschutzmittel und 

Bioziden sowie deren Aus-
gangsstoffe; 

e) (Grund-) Arzneimittel ein-
schliesslich Zwischenerzeug-
nissen; 

f) Explosivstoffe 

 

6.2  Anlagen zur Behandlung von 
chemischen Zwischenerzeug-
nissen und Erzeugung von 
Chemikalien  

6.3  Anlagen zur Herstellung von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln 
und pharmazeutischen Erzeug-
nissen, Farben und Anstrichmit-
teln, Elastomeren und Peroxiden 

6.4 Chemikalienlager mit einer 
Lagerkapazität von mehr als 
1 000 t 

 

6.5 Anlagen zur Lagerung von 
Erdöl, petrochemischen und 
chemischen Erzeugnissen mit 
einer Kapazität von 200 000 t 
und mehr 

Anlagen zur Speicherung und 
Lagerung von Erdöl, petro-
chemischen und chemischen 
Erzeugnissen (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 
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7. Nahrungs- und Genussmittel-
industrie 

 

7.1  Anlagen zur Erzeugung von 
Ölen und Fetten pflanzlicher 
und tierischer Herkunft 

7.2  Fleisch- und Gemüsekonserven-
industrie 

7.3 Anlagen zur Behandlung und 
Verarbeitung von Milch, wenn 
die eingehende Milchmenge 
200 t pro Tag übersteigt (Jahres-
durchschnittswert) 

Anlagen zur Erzeugung von 
Milchprodukten (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 

7.4  Brauereien und Mälzereien 

7.5  Anlagen zur Süsswaren- und 
Sirupherstellung 

7.6 Schlachthäuser mit einer Pro-
duktionskapazität von mehr als 
50 t Schlachtkörpern pro Tag 

Anlagen zum Schlachten von 
Tieren (nicht durch Spalte 1 
erfasste Projekte) 

7.7 Fleischverarbeitende Anlagen 
mit einer Produktionskapazität 
von mehr als 5 000 t im Jahr 

 

7.8 Anlagen zur Behandlung und 
Verarbeitung, mit alleiniger 
Ausnahme der Verpackung, 
folgender Rohstoffe, unabhän-
gig davon, ob sie zuvor verar-
beitet wurden oder nicht, zur 
Herstellung von Nahrungsmit-
teln oder Futtererzeugnissen 
aus: 
a) ausschliesslich tierischen 

Rohstoffen (mit alleiniger 
Ausnahme von Milch) mit 
einer Produktionskapazität 
von mehr als 75 t Fertig-
erzeugnissen pro Tag; 

Fleischverarbeitende Anlagen 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte). 
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b) ausschliesslich pflanzlichen 
Rohstoffen mit einer Pro-
duktionskapazität von mehr 
als 300 t Fertigerzeugnissen 
pro Tag oder 600 t pro Tag, 
sofern die Anlage an nicht 
mehr als 90 aufeinander fol-
genden Tagen im Jahr in Be-
trieb ist; 

c) tierischen und pflanzlichen 
Rohstoffen (mit alleiniger 
Ausnahme von Milch) so-
wohl in Mischerzeugnissen 
als auch in ungemischten Er-
zeugnissen mit einer Pro-
duktionskapazität (in Ton-
nen Fertigerzeugnisse) pro 
Tag von mehr als:  
- 75, wenn A 10 oder mehr 

beträgt; oder  
- [300 - (22,5 × A)] in allen 

anderen Fällen, 
wobei "A" den gewichtspro-
zentualen Anteil der tierischen 
Stoffe an der Produktionskapa-
zität von Fertigerzeugnissen 
darstellt.  
Die Verpackung ist im Endge-
wicht des Erzeugnisses nicht 
enthalten 

7.9  Anlagen zur industriellen Her-
stellung von Stärken 

7.10  Fischmehl- und Fischölfabriken 

7.11  Zuckerfabriken 
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8. Textil-, Leder-, Holz- und 
Papierindustrie 

 

8.1 Industrieanlagen zur Herstel-
lung von: 
a) Zellstoff aus Holz oder an-

deren Faserstoffen; 
b) Papier und Pappe, deren 

Produktionskapazität 20 t 
pro Tag übersteigt; 

c) eine oder mehrere der fol-
genden Arten von Platten 
auf Holzbasis: 
- Grobspanplatten (OSB-

Platten),  
- Spanplatten oder 
- Faserplatten 

Industrieanlagen zur Herstel-
lung von Papier und Pappe 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

8.2 Anlagen zur Vorbehandlung 
(Waschen, Bleichen, Merceri-
sieren) oder zum Färben von 
Fasern oder Textilien, deren 
Verarbeitungskapazität 10 t pro 
Tag übersteigt 

Anlagen zur Vorbehandlung 
(Waschen, Bleichen, Merceri-
sieren) oder zum Färben von 
Fasern oder Textilien (nicht 
durch Spalte 1 erfasste Projekte) 

8.3 Anlagen zum Gerben von Häu-
ten oder Fellen mit einer Ver-
arbeitungskapazität von mehr 
als 12 t Fertigerzeugnissen pro 
Tag 

Anlagen zum Gerben von Häu-
ten und Fellen (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 

8.4  Anlagen zur Erzeugung und 
Verarbeitung von Zellstoff und 
Zellulose 

9. Verarbeitung von Gummi  

9.1  Anlagen zur Erzeugung und 
Verarbeitung von Erzeugnissen 
aus Elastomeren 
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10. Infrastrukturprojekte  

10.1  Entwicklungs- oder Erschlies-
sungsprojekte für Industriezo-
nen 

10.2 Parkhäuser und -plätze für 
mehr als 500 Motorwagen sowie 
Einkaufszentren und Fach-
märkte mit einer Verkaufsfläche 
von mehr als 7 500 m2 

Städtebauprojekte, einschliess-
lich der Errichtung von Ein-
kaufszentren und Parkplätzen 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

10.3 Güterumschlagsplätze und 
Verteilzentren mit einer Lager-
fläche von mehr als 20 000 m2 
oder einem Lagervolumen von 
mehr als 120 000 m3 

 

10.4 Bau von Eisenbahn-Fernver-
kehrsstrecken und Flughäfen 
mit einer Start- und Lande-
bahngrundlänge von 2 100 m 
und mehr 

Bau von Eisenbahnstrecken, 
intermodalen Umschlaganlagen 
und Terminals sowie Flughäfen 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

10.5 Bau von Autobahnen und 
Schnellstrassen 

Bau von Strassen (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 

10.6 Bau von neuen vier- oder 
mehrspurigen Strassen oder 
Verlegung und/oder Ausbau 
von bestehenden ein- oder 
zweispurigen Strassen zu vier- 
oder mehrspurigen Strassen, 
wenn diese neue Strasse oder 
dieser verlegte und/oder ausge-
baute Strassenabschnitt eine 
durchgehende Länge von 10 km 
oder mehr aufweisen würde 
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10.7 Strassenbahnen, Stadtschnell-
bahnen in Hochlage, Unter-
grundbahnen, Hängebahnen 
oder ähnliche Bahnen besonde-
rer Bauart, die ausschliesslich 
oder vorwiegend der Personen-
beförderung dienen 

 

10.8  Flusskanalisierungsarbeiten 
10.9 Stauwerke und sonstige Anla-

gen zur Zurückhaltung oder 
dauerhaften Speicherung von 
Wasser, in denen über 10 Milli-
onen m3 Wasser neu oder zu-
sätzlich zurückgehalten oder 
gespeichert werden 

Talsperren und sonstige Anla-
gen zum Aufstauen eines Ge-
wässers oder zum dauernden 
Speichern von Wasser (nicht 
durch Spalte 1 erfasste Projekte) 

10.10  Bauvorhaben zur Umleitung 
von Wasserressourcen von 
einem Flusseinzugsgebiet in ein 
anderes 

10.11 Wasserbauliche Massnahmen, 
insbesondere Verbauungen, 
Eindämmungen, Korrektionen, 
Geschiebe- und Hochwasser-
rückhalteanlagen, mit einem 
Kostenvoranschlag von mehr 
als 10 Millionen Franken 

 

10.12 Pipelines mit einem Durchmes-
ser von mehr als 800 mm und 
einer Länge von mehr als 20 
km: 
a) für den Transport von Gas, 

Öl, Chemikalien; 
b) für den Transport von Koh-

lendioxidströmen für die 
Zwecke der geologischen 
Speicherung einschliesslich 
der zugehörigen Verdichter-
stationen 

Pipelines mit Ausnahme von 
Leitungen für den Transport 
von Wasser und Abwasser 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 
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10.13 Rohrleitungen im Sinne von 
Art. 1 des Rohrleitungsgesetzes, 
für die eine Konzession erfor-
derlich ist 

 

10.14  Bau von Wasserfernleitungen 

10.15 Grundwasserentnahme- oder 
künstliche Grundwasserauffül-
lungssysteme mit einem jährli-
chen Entnahme- oder Auffül-
lungsvolumen von mindestens 
5 Millionen m3 

Grundwasserentnahme- und 
künstliche Grundwasserauffül-
lungssysteme (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 

11. Sonstige Projekte  

11.1  Ständige Renn- und Teststre-
cken für Kraftfahrzeuge 

11.2 Abfallanlagen zur Verbren-
nung, Behandlung oder Depo-
nierung gefährlicher Abfälle 

Abfallanlagen (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 

11.3 Abfallanlagen zur Verbrennung 
oder Behandlung ungefährli-
cher Abfälle mit einer Kapazität 
von mehr als 50 t pro Tag 

Abfallanlagen (nicht durch 
Spalte 1 erfasste Projekte) 

11.4 Reaktor- und Reststoffdepo-
nien 

 

11.5 Inertstoffdeponien mit einem 
Deponievolumen von mehr als 
500 000 m3 

 

11.6 Zwischenlager für mehr als 
5 000 t Sonderabfälle 

 

11.7 Zeitweilige Lagerung von ge-
fährlichen Abfällen mit einer 
Gesamtkapazität von über 50 t, 
mit Ausnahme der zeitweiligen 
Lagerung - bis zur Sammlung - 
auf dem Gelände, auf dem die 
Abfälle erzeugt worden sind 
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11.8 Unterirdische Lagerung gefähr-
licher Abfälle mit einer Ge-
samtkapazität von über 50 t 

 

11.9 Abwasserbehandlungsanlagen 
mit einer Leistung von mehr als 
150 000 Einwohnerwerten 

Abwasserbehandlungsanlagen 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

11.10  Schlammlagerplätze 

11.11  Lagerung von Eisenschrott, 
einschliesslich Schrottwagen 

11.12  Prüfstände für Motoren, Tur-
binen oder Reaktoren 

11.13  Anlagen zur Herstellung künst-
licher Mineralfasern 

11.14  Anlagen zur Wiedergewinnung 
oder Vernichtung von explosi-
onsgefährlichen Stoffen 

11.15 Anlagen zur Beseitigung oder 
Verwertung von Tierkörpern 
oder tierischen Abfällen mit 
einer Verarbeitungskapazität 
von mehr als 10 t pro Tag 

Tierkörperbeseitigungsanlagen 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

11.16 Anlagen zur Behandlung von 
Oberflächen von Stoffen, Ge-
genständen oder Erzeugnissen 
unter Verwendung von organi-
schen Lösungsmitteln, insbe-
sondere zum Appretieren, 
Bedrucken, Beschichten, Ent-
fetten, Imprägnieren, Kleben, 
Lackieren, Reinigen oder Trän-
ken, mit einer Verbrauchskapa-
zität von mehr als 150 kg Lö-
sungsmitteln pro Stunde oder 
von mehr als 200 t pro Jahr 

 

11.17 Anlagen zur Herstellung von 
Kohlenstoff (Hartbrandkohle) 
oder Elektrografit durch Bren-
nen oder Grafitieren 
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11.18 Betriebe, in denen mit gentech-
nisch veränderten, pathogenen 
oder gebietsfremden Organis-
men eine Tätigkeit der Klasse 3 
oder 4 nach der Organismenge-
setzgebung durchgeführt wer-
den soll 

 

11.19 Anlagen zur Konservierung 
von Holz und Holzerzeugnis-
sen mit Chemikalien mit einer 
Produktionskapazität von mehr 
als 75 m3 pro Tag, sofern sie 
nicht ausschliesslich der Bläue-
schutzbehandlung dient 

 

11.20 Ortsfeste Funkanlagen (nur 
Sendeeinrichtungen) mit 500 
kW oder mehr Senderleistung 

 

12. Fremdenverkehr und Freizeit  

12.1 Seilbahnen sowie Skilifte zur 
Erschliessung neuer Gelände-
kammern oder für den Zusam-
menschluss von Schneesportge-
bieten 

Skipisten, Skilifte, Seilbahnen 
und zugehörige Einrichtungen 
(nicht durch Spalte 1 erfasste 
Projekte) 

12.2 Terrainveränderungen von 
mehr als 5 000 m2 für Schnee-
sportanlagen 

 

12.3 Beschneiungsanlagen, sofern 
die beschneibare Fläche über 
50 000 m2 beträgt 

 

12.4 Sportstadien mit ortsfesten 
Tribünenanlagen für mehr als 
20 000 Zuschauer 

 

12.5 Golfplätze mit neun und mehr 
Löchern 

 

12.6 Pistenanlagen für motorsportli-
che Veranstaltungen 
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12.7  Feriendörfer und Hotelkom-
plexe ausserhalb von städti-
schen Gebieten und zugehörige 
Einrichtungen 

12.8  Ganzjährig betriebene Cam-
pingplätze 

12.9 Freizeit- und Vergnügungs-
parks 
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Anhang 2 
(Art. 7 Abs. 1) 

Auswahlkriterien 

1. Merkmale der Projekte 
Die Merkmale der Projekte sind insbesondere hinsichtlich folgender 
Punkte zu beurteilen: 
a) Grösse des Projekts; 
b) Kumulierung mit anderen Projekten; 
c) Nutzung der natürlichen Ressourcen; 
d) Abfallerzeugung; 
e) Umweltverschmutzung und Belästigungen; 
f) Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und 

Technologien. 

2. Standort der Projekte 
Die ökologische Empfindlichkeit der geografischen Räume, die durch 
die Projekte möglicherweise beeinträchtigt werden, muss unter Be-
rücksichtigung insbesondere folgender Punkte beurteilt werden: 
a) bestehende Landnutzung; 
b) Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen 

Ressourcen des Gebiets; 
c) Belastbarkeit der Natur unter besonderer Berücksichtigung fol-

gender Gebiete: 
- Feuchtgebiete; 
- Bergregionen und Waldgebiete; 
- Reservate und Naturparks; 
- durch die Gesetzgebung ausgewiesene Schutzgebiete; 
- Gebiete, in denen die in den EWR-Rechtsvorschriften festge-

legten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind; 
- Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte; 
- historisch, kulturell oder archäologisch bedeutende Land-

schaften. 
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3. Merkmale der potenziellen Auswirkungen 
Die potenziellen erheblichen Auswirkungen der Projekte sind anhand 
der unter den Ziff. 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen. Ins-
besondere ist Folgendem Rechnung zu tragen: 
a) dem Ausmass der Auswirkungen (geografisches Gebiet und be-

troffene Bevölkerung); 
b) dem grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen; 
c) der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen; 
d) der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen; 
e) der Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen. 
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Anhang 3 
(Art. 10 Abs. 2) 

Angaben nach Art. 10 Abs. 2 

1. Beschreibung des Projekts, im Besonderen: 
a) Beschreibung der physischen Merkmale des gesamten Projekts 

und des Bedarfs an Grund und Boden während des Bauens und 
des Betriebs; 

b) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Produktionsprozesse, 
z.B. Art und Menge der verwendeten Materialien; 

c) Art und Quantität der erwarteten Rückstände und Emissionen 
(Verschmutzung des Wassers, der Luft und des Bodens, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung usw.), die sich aus dem 
Betrieb des vorgeschlagenen Projekts ergeben. 

2. Beschreibung der möglicherweise von dem vorgeschlagenen Projekt 
erheblich beeinträchtigten Umwelt, wozu insbesondere die Bevölke-
rung, die Fauna, die Flora, der Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, 
die materiellen Güter einschliesslich der architektonisch wertvollen 
Bauten und der archäologischen Schätze und die Landschaft sowie 
die Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren gehören. 

3. Beschreibung1 der möglichen erheblichen Auswirkungen des vorge-
schlagenen Projekts auf die Umwelt infolge: 
a) des Vorhandenseins der Projektanlagen; 
b) der Nutzung der natürlichen Ressourcen; 
c) der Emission von Schadstoffen, der Verursachung von Belästi-

gungen und der Beseitigung von Abfällen. 
4. Übersicht über die Überwachungs- und Managementprogramme 

sowie etwaige Pläne für eine Beurteilung nach der Projektdurchfüh-
rung. 

 
1 Die Beschreibung sollte sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekundären, 

kumulativen, kurz-, mittel- und langfristigen, ständigen und vorübergehenden, positiven 
und negativen Auswirkungen des Vorhabens erstrecken. 
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